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Stellungnahme

Menschenrechtliche Verantwortung der Republik Österreich für privatwirtschaftlich und/oder durch private Rechtsträger im öffentlichen Auftrag erbrachte Leistungen

Die Erfüllung der in der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verbrieften Verpflichtungen wirft unter anderem die Frage auf, welche Verantwortung die Republik Österreich für Handlungen und Unterlassungen von privatwirtschaftlichen Leistungsträgern, insbesondere jenen, die staatsnahe sind bzw. staatliche Aufgaben erfüllen, trägt.
Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gliedert sich in eine Serie von Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen ein, die die Republik Österreich großteils ratifiziert hat.
 Die ExpertInnengremien zu diesen Verträgen haben die vorliegende Frage bereits eingehend erörtert. Aus Sicht des unabhängigen Monitoringausschusses scheint es daher vorläufig zweckmäßig, die herrschende Meinung zu diesem Thema zusammen​zufassen. 

Zur Gewährleistung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen wurde bereits vor Jahren festgehalten, dass marktwirtschaftliche Überlegungen, die zur Privatisierung von staatlichen Leistungen führen und diese den Regeln des freien Marktes unterwerfen, den Staat nicht von seinen menschenrechtlichen Pflichten entbinden. Darüber hinaus verstärkt sich aus menschenrechtlicher Sicht durch eine solche Privatisierung die Pflicht, effektive Maßnahmen zur Sicherstellung von Antidiskriminierung und Gleichbehandlung einzuführen,
 so der Ausschuss zum Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Österreich 1978 ratifiziert hat
.

Im Kontext der Sicherstellung von Serviceleistungen im frühen Kindesalter hat der Ausschuss zur Kinderrechtskonvention – die Österreich 1993 ratifiziert hat
 – festgehalten, dass der Staat die Verpflichtung zur Sicherstellung von Serviceleistungen zu erfüllen hat und dass diese primäre Verantwortung nicht durch Dritte – profitorientiert oder nicht – substituiert werden kann. Staaten tragen darüber hinaus auch dafür Verantwortung, dass nichtstaatliche bzw. staatsnahe Unternehmungen mit den Prinzipien und Verpflichtungen der Konvention vertraut sind.
 

Fast gleichlautend hat sich auch der Ausschuss zum Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte geäußert: auch wenn Sozialversicherungsträger von Dritten kontrolliert werden, trifft den Staat die Verantwortung sicherzustellen, dass adäquate, erschwingliche, gleichwertige und barrierefreie Sozialversicherungsleistungen erhältlich sind.
 Weiters sind bei der Vermarktung von medizinischen Geräten sowie Medikamenten die menschen​rechtlichen Verpflichtungen des Staates, insbesondere der gleichberechtigte Zugang zu diesen und ähnlichen Leistungen, die von Dritten erbracht werden, zu beachten.
 

Ganz prinzipiell sind Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung zu erschwinglichen Kosten für alle Menschen zu gewährleisten.
 Für Menschen, die ökonomisch marginalisiert sind, ist gemäß dem Billigkeits- und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip besondere Vorsorge zu leisten.

Wiewohl die Frage der Verantwortlichkeit des Staates für ausgelagerte Leistungen gerade im Kontext von Sozialleistungen besonders deutlich wird, betont der unabhängige Monitoring​ausschuss, dass sich die dargelegten Prinzipien auf jede Form der Erfüllung von menschen​rechtlichen Verträgen beziehen. 

In diesem Sinne ist auch vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren beobachtbaren Tendenz, Leistungen, die durch Gebietskörperschaften vormals in hoheitlicher Vollziehung erbracht wurden, in Förderungen in Privatwirtschaftsverwaltung umzuwandeln, zu betonen, dass eine solche Umwandlung die jeweilige Gebietskörperschaft nicht aus ihrer menschenrechtlichen Verantwortung entlässt. So wie wiederholt höchstgerichtlich judiziert ist, dass Gebietskörperschaften an den verfassungsmäßigen Gleichheitsgrundsatz auch in privatwirtschaftlichem Handeln gebunden sind
, sind dabei wohl auch menschenrechtliche Standards verbindlich.
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